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VORWORT
mit dem STADTENTWICKLUNGSKONZEPT 2030+ {STEK 2030 +} 
nehmen wir die Gestaltung der Zukunft unserer Stadtgemeinde ge-
meinsam in die Hand. Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis eines 
zweijährigen Arbeits- und Entscheidungsprozesses auf vielen Ebenen. 
Dabei wurden breite Grundlagen geschaffen – mit der Unterstützung 
von Expertinnen und Experten aus verschiedensten Bereichen, aus 
der Evaluierung des bisher geltenden Entwicklungskonzepts aus dem 
Jahr 2004 und nicht zuletzt mit der Erfahrung der Bevölkerung und der 
Steuerungsgruppe. 

Bei all jenen, die in den vergangenen Wochen und Monaten ihre Zeit 
und Energie zur Verfügung gestellt haben, möchten wir uns ganz herz-
lich bedanken! Alle Beteiligten haben dazu beigetragen, Maßnahmen 
zu de�nieren, um unsere Stadtgemeinde einen großen Schritt voran zu 
bringen und sie für die Herausforderungen der kommenden Jahre und 
Jahrzehnte zu rüsten. 

Klosterneuburg ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Prägende Fak-
toren sind – neben den geo- und topographischen Gegebenheiten, 
wie den Tälern, der Donau und dem Wienerwald – ein reges, über 
die Stadtgrenzen hinaus bekanntes Kulturleben sowie ein reichhalti-
ges Sport- und Freizeitangebot. Als Stadt mit vielen Pendlerinnen und 
Pendlern, bedingt durch die Nähe zu Wien, hat es Klosterneuburg den-
noch geschafft, sich als eigenständiger Wirtschafts-, Kultur- und nun 
auch Wissenschaftsstandort zu behaupten, mit welchem es eine hohe 
Identi�kation gibt. Ein Ziel des {STEK 2030 +} ist es daher, Kloster-
neuburg als attraktiven Lebensmittelpunkt für seine Bevölkerung wei-
terzuentwickeln.

Unsere Stadtgemeinde bietet ein attraktives Wohnumfeld, indem viele 
Menschen sehr gerne leben und das neue Bürgerinnen und Bürger 
anzieht. Der Bedarf an Wohnraum für die Menschen der Stadt sowie 
der Zuzug aufgrund der zunehmenden Urbanisierung stellt die Stadt-
gemeinde Klosterneuburg vor große Herausforderungen. Hier gilt es 
genauso Antworten zu �nden wie beim Thema "Klimawandel", dem 
ebenso große Bedeutung bei der Erstellung des {STEK 2030 +}  ein-
geräumt wurde. In den Denkwerkstätten wurden gemeinsam mit der 
Bevölkerung viele Stärken der Stadt herausgearbeitet, nicht zuletzt die 
attraktive Landschaft, ruhige Wohngebiete, die Kleinstadtatmosphäre 
mit ihren Katastralgemeinden, die zahlreichen Klein- und Mittelbetrie-
be als Rückgrat der Wirtschaft und andere mehr. Bei zukünftigen Ent-
wicklungen ist es eine der wichtigsten Aufgaben, bei all diesen Quali-
täten anzusetzen und sie den Bürgerinnen und Bürgern noch besser 
zugänglich zu machen. 

Liebe Klosterneuburgerinnen, liebe Klosterneuburger,



BGM Mag. Stefan Schmuckenschlager

Mitglieder der Steuerungsgruppe des {STEK 2030 +} : 
STR LAbg Christoph Kaufmann MAS (Vorsitzender der 
Steuerungsgruppe)
GR Ing. Stefan Hehberger 
GR Sen.Rat. i.R. DI Peter Hofbauer
STR Min.Rat Dr. Josef Pitschko
GR Christoph Stich
GR Walter Wirl MSc
GR Mag. Dr. Erich Wonka (ab April 2019)
GR Mag. Martin Zach (bis März 2019) 
STR DI Johannes Kehrer (Vertretung GR Ing. Stefan Hehberger) 
STR Leopold Spitzbart (ab Oktober 2018, Vertretung STR LAbg 
Christoph Kaufmann MAS)
STR Mag. Sepp Wimmer (Vertretung GR Mag. Martin Zach 
und GR Mag. Dr. Erich Wonka)

Mit dem STADTENTWICKLUNGSKONZEPT 2030+ soll das Bewusst-
sein gestärkt werden, dass die Entwicklung einer Stadt nicht alleine 
durch die Ziele und Maßnahmen eines Konzepts bestimmt wird. Mit 
einem solchen Planungsinstrument werden die Leitschienen für die 
Handlungen der Stadtpolitik und somit der Stadtverwaltung gesetzt. 
Die Zukunft Klosterneuburgs wird schlussendlich auch durch die täg-
lichen Entscheidungen ihrer Bürgerinnen und Bürger geprägt: wo sie 
Einkaufen oder Essen gehen, in welchem Ortsteil sie sich entscheiden 
zu leben oder welches Verkehrsmittel sie für den Weg in die Schule, zur 
Arbeit oder zum Freizeitvergnügen wählen.

Mit den Zielen und Maßnahmen des {STEK 2030 +} soll vor allem 
eines erreicht werden: dass die Klosterneuburgerinnen und Kloster-
neuburger die Möglichkeit haben, einen größeren Teil ihres Lebens-
mittelpunkts bewusster in unserer Stadt zu erleben. Wir laden alle dazu 
ein, mit den großen und kleinen Entscheidungen einen nachhaltigen 
Beitrag zu diesem großen Vorhaben zu leisten.

Der Bürgermeister und die Mitglieder der Steuerungsgruppe
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der Grundgedanke des {STEK 2030+}

Stadtentwicklungkonzept Klosterneuburg 2030+



„DIE MENSCHEN, NICHT DIE HÄUSER, 
MACHEN DIE STADT.“ 
PERIKLES 
(*490 V. CHR., +429 V. CHR.)
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VON DER IDEE ZUM KONZEPT 
VOM KONZEPT ZUM HANDELN

Städte be�nden sich in einem ständigen, dynamischen Entwicklungs-
prozess - sie werden nicht nur durch lokale Veränderungen und Be-
dürfnisse der eigenen Bevölkerung beein�usst, sondern auch durch 
globale Trends. So muss beispielsweise auf Entwicklungen wie Digita-
lisierung und Klimawandel gleichermaßen reagiert werden, wie auf das 
Bevölkerungswachstum einer Gemeinde oder den Bedarf an sozialer 
Infrastruktur. 

Das Stadtentwicklungskonzept, welches die Bedürfnisse von Bevölke-
rung und Politik berücksichtigt, dient als Entscheidungsgrundlage, im 
Umgang mit den raumplanerischen Herausforderungen der nächsten 
10-15 Jahren.

Die strategischen Leitsätze des {STEK 2030 +}  zeichnen ein Bild, 
das zeigt, in welche Richtung sich die Gemeinde nach Ablauf des Pla-
nungszeitraumes entwickelt haben soll und auf welche Handlungsfel-
der dabei ein besonderer Schwerpunkt zu legen ist.

Die Raumordnung ist ein dynamischer Tätigkeitsbereich, wobei alle 
Akteure stets auf sich ändernde Rahmenbedingungen eingehen müs-
sen. Demzufolge ist nicht auszuschließen, dass in den nächsten Jahren 
auch die Umsetzung von Maßnahmen erforderlich sein wird, welche 
nicht im vorliegenden Konzept verankert sind. Das {STEK 2030 +}  
bildet mit den darin enthaltenen Zielen in diesen Fällen eine fundierte 
Entscheidungsgrundlage. 

Die Rechtsgrundlage des Örtlichen Entwicklungskonzeptes (ÖEK) ist 
das NÖ Raumordnungsgesetz 2014 . Das ÖEK ist Teil des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes und dient im rechtlichen Sinn als Grund-
lage für die Festlegungen des Flächenwidmungsplanes. 

Das vorliegende {STEK 2030 +}  geht mit seinen umfassenden Inhal-
ten über den Fachbereich der Raumordnung hinaus. Deshalb �ndet es 
nicht nur bei der Flächenwidmung Klosterneuburgs Anwendung, son-
dern auch in Themenbereichen wie Kultur, Erholung und Klimaschutz, 
wo es allerdings keine unmittelbare rechtliche Wirkung entfaltet.

DAS ÖRTLICHE ENTWICKLUNGSKONZEPT – EIN 
PLANUNGSINSTRUMENT MIT DEM BLICK IN DIE ZUKUNFT1

das Örtliche Entwicklungskonzept

Das Örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK) ist verordneter Bestand-
teil des Örtlichen Raumordnungsprogrammes und wird daher vom 
Gemeinderat beschlossen sowie mit Bescheid der Landesregie-
rung genehmigt. Entscheidungen, welche die Handlungsfelder des 
ÖEKs betreffen, dürfen den darin de�nierten Zielfestlegungen und 
Planungsabsichten nicht widersprechen. Das Stadtentwicklungs-
konzept 2030+ ist im rechtlichen Sinne ein ÖEK.
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Den Planungsprozess möglichst transparent und unter 
Beteiligung aller Betroffenen zu gestalten, war von Anfang 
an ein grundlegendes Ziel der Bearbeitung des {STEK 
2030 +} . Im Verfahren war eine Vielzahl von Akteurin-
nen und Akteuren involviert, wodurch unterschiedliche 
Zugänge und Sichtweisen eingebracht werden konnten. 
Folgende Gruppen leisteten bei der Erstellung des Kon-
zeptes einen wichtigen Beitrag:

Die Bevölkerung
Niemand weiß so viel über eine Stadt, wie die Menschen, 
die in ihr leben. Aus diesem Grund war die Entschei-
dung, die Bevölkerung in den Prozess einzubinden, von 
Anfang an klar. Visionen, Meinungen, lokales Wissen 
und Vorschläge einzuholen, half dabei die Stadt aus 
einer persönlichen, alltäglichen Sichtweise noch besser 
kennenzulernen. Im Zuge eines umfangreichen, mehr-
stu�gen Beteiligungsprozesses hatten jede und jeder die 
Möglichkeit, einen Beitrag zur Entwicklung des {STEK 
2030 +} zu leisten. 

Die Steuerungsgruppe
In den regelmäßig statt�ndenden Zusammentreffen der 
Steuerungsgruppe diskutierten Vertreter aller Fraktio-
nen des Gemeinderats den aktuellen Stand des {STEK 
2030 +}  sowie inhaltliche und organisatorische Frage-
stellungen. Im Zuge von Workshops wurden die Leitsät-
ze, Ziele und Maßnahmen gemeinsam mit den Fachpla-
nerinnen und Fachplanern erarbeitet.

Die Fachplanerinnen und Fachplaner
Dem Planungsteam des {STEK 2030 +} kam die raum-
ordnungsfachliche Ausarbeitung der Maßnahmen zu. 
Die verantwortliche Fachabteilung brachte ebenso wie 
externe Expertinnen und Experten in allen Themen-
feldern ihre Expertise ein und entwickelte Lösungsvor-
schläge. Das Planungsteam unterstützte die Steuerungs-
gruppe bei der Erarbeitung der Leitsätze, der Ziele und 
Maßnahmen sowie bei Beurteilung der Fachbeiträge und 
stellte damit die Qualität des Prozesses sicher.

Die Evaluierung des Örtlichen Entwicklungskon-
zeptes 2004/2009
Zu Beginn des Bearbeitungsprozesses zum {STEK 
2030 +} stand die Evaluierung des vorhergehenden Ört-
lichen Entwicklungskonzeptes 2004/2009. Diese Vor-
gangsweise ermöglichte es, die Dynamik der vergan-
genen Jahre zu re�ektieren und festzustellen, welche 
der damals festgeschriebenen Ziele erreicht wurden. 
Im Falle von nicht erreichten Zielen wurden die Hürden 
analysiert sowie unerwartete Entwicklungen im Bereich 
der Stadtplanung aufgezeigt. Durch die Re�exion und 
Analyse des Örtlichen Entwicklungskonzeptes konnten 
Empfehlungen zur Methodik der Erarbeitung des vorlie-
genden {STEK 2030 +}  abgeleitet werden, welche den 
darauffolgenden Entwicklungsprozess prägten. 

Die Evaluierung des ÖEK 2004/2009 liegt als eigenstän-
diger Bericht im Rathaus der Stadtgemeinde vor und 
kann über die Klosterneuburger Homepage online ab-
gerufen werden.

Die Grundlagenerhebung 
Zeitgleich mit der Evaluierung des Örtlichen Entwick-
lungskonzeptes 2004/2009 startete die Grundlagen-
erhebung zur aktuellen Situation der Stadtgemeinde. 
Hierbei wurden vielfältige Themenbereiche beleuchtet 
und bestehende Gegebenheiten analysiert. Die regiona-
le Position der Stadtgemeinde, ihre Siedlungs- und Be-
völkerungsentwicklung, der Naturraum, die soziale und 
technische Infrastruktur, Mobilität sowie die wirtschaft-
liche Situation waren Gegenstand der Erhebungen. Die 
Kernaussagen der untersuchten Fachbereiche können 
dem Kapitel �J Herausforderungen in Gegenwart und Zu-
kunft entnommen werden.

Der Bürgerbeteiligungsprozess
Ein umfassender Bürgerbeteiligungsprozess half, Wis-
sen sowie Meinungen und Erfahrungen der Bevölkerung 
abzufragen. Im Mai 2018 startete im ersten Schritt eine 
zweiwöchige Online-Umfrage, um bereits vor der fach-
lichen Bearbeitung inhaltliche Hinweise und Prioritäten 
der Bevölkerung zu sammeln. 

VIELE BETEILIGTE – BREITE BASIS DIE ARBEITSSCHRITTE DES {STEK 2030+}2 3
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Anschließend fanden im Juni 2018 vier Denkwerkstätten 
statt, bei welchen die Ergebnisse der Evaluierung und 
der Online-Umfrage präsentiert sowie Ideen und Anlie-
gen der Bevölkerung gesammelt wurden. Hierbei hatten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance, Inputs 
zu den Themenbereichen „Ortskerne und Wirtschaft“, 
„Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklung“, „Mobilität“ 
und „Grün-, Freiräume, Landwirtschaft“ einzubringen 
und Fragen an die Fachplanerinnen und Fachplaner zu 
stellen. 

Zusätzlich wurde es Interessensvertretungen und Bür-
gerinitiativen ermöglicht, Positionspapiere zu ihrer Sicht-
weise der Entwicklung Klosterneuburgs anhand von 
eigenen „Marktständen“ zu präsentieren und mit den 
Interessierten zu diskutieren.

Die detaillierten Ergebnisse der Online-Umfrage sowie 
der vier Denkwerkstätten sind auf der Homepage sowie 
im Rathaus der Stadtgemeinde frei verfügbar.
Auf Grundlage der durch die Bürgerinnen und Bürger 
eingebrachten Inhalte formulierte die Steuerungsgruppe 
die zehn Leitsätze des {STEK 2030 +} . Am 5. Dezember 
2018 wurden diese im Zuge einer Stadtentwicklungs-
konferenz präsentiert, bei welcher die Bevölkerung die 
Möglichkeit hatte, Inputs zu dem Zukunftsbild Kloster-
neuburgs zu liefern. 

Am 14. Dezember 2018 wurden die Leitsätze durch den 
Gemeinderat im Sinne eines Grundsatzbeschlusses ein-
stimmig befürwortet.

Die Erarbeitung der Fachziele und Maßnahmen
Im Anschluss an den Beteiligungsprozess erarbeiteten 
die Steuerungsgruppe sowie die Fachplanerinnen und 
Fachplaner gemeinsam einen umfangreichen Ziel- und 
Maßnahmenkatalog. In mehreren Workshops wurden die 
einzelnen Handlungsfelder vertieft und fachlich ergänzt. 

Gleichzeitig fanden intensive Gespräche zwischen den 
einzelnen Verwaltungsreferaten der Stadtgemeinde statt, 
um die Umsetzbarkeit der Maßnahmen zu den jeweiligen 
Themenbereichen sicherzustellen und notwendige Ad-
aptierungen zu besprechen. Durch zahlreiche Feedback-
schleifen konnten die Plausibilität geprüft und die Voll-
ständigkeit des {STEK 2030 +}  gewährleistet werden.

Das Verordnungsverfahren
Um das Entwicklungskonzept rechtlich zu verankern, ist 
ein Verfahren gem. NÖ Raumordnungsgesetz, erforder-
lich. Besondere Bedeutung kommt hierbei der öffentli-
chen Au�age zu, bei welcher jede und jeder die Möglich-
keit hat, eine Stellungnahme zu dem Entwurf des ÖEK 
abzugeben. Deren Inhalte müssen in Folge vom Gemein-
derat vor der Beschlussfassung gewürdigt und der Ent-
wurf des ÖEK gegebenenfalls angepasst werden. 

Das gesamte Verordnungsverfahren erfolgt in einem viel-
schichtigen Prozess unter Berücksichtigung zahlreicher 
fachlicher sowie rechtlicher Aspekte . Erst nach Voll-
zug des gesamten Prozesses erhält das Entwicklungs-
konzept seine Rechtskraft und ist somit innerhalb der 
Stadtplanung verbindlich anzuwenden.

Genehmigungsverfahren gem. § 24 NÖ 
ROG 2014 

1. Durchführung einer Strategischen Umweltprü-
fung

2. öffentliche Au�age am Gemeindeamt
3. ortsplanerische Behandlung der Stellungnah-

men der Bevölkerung
4. fachliche und rechtliche Überprüfung des Auf-

lageentwurfs durch das Amt der NÖ Landes-
regierung

5. ortsplanerische Behandlung der Stellungnah-
men des Amtes der NÖ Landesregierung

6. Erlassung der Verordnung des Entwicklungs-
konzeptes durch den Gemeinderat

7. Überprüfung der Verordnung durch das Amt 
der NÖ Landesregierung und Genehmigung 

8. Kundmachung durch die Gemeinde durch An-
schlag auf der Amtstafel

9. Rechtskraft
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Die Inhalte des {STEK 2030+}
Wie bereits beschrieben, liegt dem {STEK 2030 +}  eine 
umfassende Grundlagenerhebung zugrunde. Die Paragra-
phen § 15 bis § 20 der NÖ Planzeichenverordnung le-
gen fest, dass zu den Themenbereichen Naturräumliche 
Gegebenheiten, Grundausstattung, Betriebs-, Erholungs- 
und Fremdenverkehrseinrichtungen, bauliche Bestands-
aufnahme, Gebäude im Grünland sowie Baulandausnut-
zung Plandarstellungen mit gesetzlich de�nierten Inhalten 
erstellt werden müssen. Den Plänen liegen zusätzlich um-
fangreiche Grundlagenberichte bei, welche diese Inhalte 
sowie zusätzlich die Bevölkerungsstruktur und -entwick-
lung detailliert beschreiben. In die umfassenden Unterla-
gen der Grundlagenerhebung kann im Rathaus der Stadt-
gemeinde Klosterneuburg sowie auf deren Homepage 
Einsicht genommen werden. Die Kernaussagen samt 
Schlussfolgerungen der erfassten Informationen werden 
im Kapitel �J Herausforderungen in Gegenwart und Zu-
kunft festgehalten.

Aufbauend auf den durch die Steuerungsgruppe formu-
lierten Leitsätzen verfolgt das {STEK 2030 +}  sowohl 
qualitative als auch quantitative Ziele. Um diese Planungs-
absichten zu erfüllen, wurden einerseits Maßnahmen der 
Ordnungsplanung, andererseits Maßnahmen der Entwick-
lungsplanung de�niert . Handlungsschwerpunkte, wel-
che sich aufgrund ihres Inhaltes verorten lassen, können 
den Plandarstellungen des Stadtentwicklungskonzeptes 
entnommen werden. 

Die Zielebene wird von Indikatoren begleitet, welche fest-
halten, ab wann ein Ziel als „erreicht“ bezeichnet werden 
kann. Diese Hinweise sind vor allem in den Phasen des 
Monitorings und der Evaluierung ausschlaggebend für die 
Bewertung des Umsetzungsfortschrittes. Die Maßnahmen 
zur Zielerreichung werden durch Angabe der für die Ab-
wicklung (haupt-)verantwortlichen Stellen und des Zeit-
rahmens ergänzt.

Ein weiterer Bestandteil des Konzeptes ist die Bearbeitung 
der strategischen Umweltprüfung (SUP). Diese beinhal-
tet die Beschreibung der Umweltauswirkungen konkreter 
Maßnahmen, wie es in § 4 des NÖ Raumordnungsgeset-
zes 2014 vorgesehen ist. Die SUP ist dem Kapitel �J Mög-
liche Auswirkungen auf die Umwelt zu entnehmen. 

INHALT UND BEDEUTUNG DES {STEK 2030+}4

Ordnungsplanung vs. Entwicklungsplanung

Bei Maßnahmen der Ordnungsplanung legt die 
Stadtgemeinde die „Spielregeln“ fest, welche als 
Grundlage der künftigen Entwicklung dienen. So 
de�niert eine Widmung beispielsweise, welche Nut-
zungen möglich sind. Durch derartige Maßnahmen 
gibt die Stadtgemeinde lediglich eine Zielrichtung 
vor, wohingegen sie im Zuge der Entwicklungspla-
nung operativ in die Gestaltung der Stadt eingreift. 
Bei diesbezüglichen Maßnahmen setzt die Stadtge-
meinde somit selbst Vorhaben um, wie zum Beispiel 
Beteiligungsprozesse oder den Ausbau des Fernwär-
menetzes.

Das {STEK 2030+} als integratives Konzept
Beim {STEK 2030 +} handelt es sich um ein umfassen-
des, integratives Konzept, welches auf Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit setzt. Das detaillierte Ziel- und Maß-
nahmensystem bildet die Schwerpunkte der künftigen 
Entwicklung ab.

Während ein sektorales Entwicklungskonzept ausschließ-
lich Ziele und Maßnahmen des Fachbereiches Raumord-
nung behandelt, umfasst ein integratives Konzept um-
fangreiche Themenstellungen, welche eine Vielzahl von 
Fachbereichen betreffen. Dadurch ergibt sich ein Hand-
lungsbedarf, welcher über die Kompetenz der Raumord-
nung hinausgeht und eine umfassende Koordination und 
Kommunikation zwischen den einzelnen, für die Umset-
zung zuständigen Akteurinnen und Akteuren erfordert.

Das {STEK 2030+} als Verordnung
Zur rechtlichen Verankerung des Örtlichen Entwicklungs-
konzeptes ist der Beschluss einer Verordnung durch den 
Gemeinderat notwendig. Dieses Rechtsinstrument be-
inhaltet die Plandarstellung des Konzeptes sowie einen 
Verordnungstext. Um das Zukunftsbild Klosterneuburgs 
rechtlich zu verankern, sind sowohl die Leitsätze, welche 
in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung erarbeitet wur-
den, als auch die Fachziele und Maßnahmen Teil des Ver-
ordnungstextes.
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Unterlagen zum {STEK 2030+} 

Konzepte (3. Ordner):

Grundlagenerhebung (2. Ordner):

Grundlagenerhebung (1. Ordner):

Zusatzinformationen (4. Ordner):

Erläuterungsbericht zum Entwicklungskonzept
Plandarstellung zum Entwicklungskonzept
Verordnungstext zum Entwicklungskonzept
Maßnahmenliste zum Entwicklungskonzept
Erläuterungsbericht zum Landschaftskonzept
Plandarstellung zum Landschaftskonzept
Erläuterungsbericht zum Mobilitätskonzept
Plandarstellung zum Mobilitätskonzept

Siedlungsstruktur und -entwicklung

Einführung
Umlandbeziehungen und regionale Positionierung 
Bevölkerungsstruktur und -entwicklung
Naturräumliche Gegebenheiten
Soziale Infrastruktur und Zivilgesellschaft
Wirtschaft und Arbeit
Technische Infrastruktur

Bericht zur Evaluierung des Örtlichen Entwicklungs-
konzeptes 2004/2009
Bürgerbeteiligung - Auswertung der Online-Umfrage
Bürgerbeteiligung - Auswertung der Denkwerkstätten
Bürgerbeteiligung - Dokumentation der 
    Stadtentwicklungskonferenz
Bericht zur Enquete "optimale Stadtgröße"
Zukunftsbilder für Klosterneuburg - Auswirkungen 
von Planungsentscheidungen
Entwicklungskonzept - Scopingbericht zum STEK 
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DER ZEITPLAN DES {STEK 2030+}5
Die Umsetzung des {STEK 2030+} 
Der Zeithorizont zur Umsetzung eines Entwicklungs-
konzeptes erstreckt sich auf rund 10 Jahre. Innerhalb 
dieses zeitlichen Rahmens setzt die Stadtgemeinde ak-
tiv Handlungen, um die gemeinsam de�nierten Ziele zu 
erreichen. 

Die Maßnahmen des Stadtentwicklungskonzeptes legen 
zum Teil Handlungsabsichten fest, welche nun im Zuge 
der Umsetzung des Konzeptes fachliche Präzisierungen 
und räumliche Detailplanungen benötigen. Das {STEK 
2030 +}  bildet hierfür eine strategische Orientierung für 
die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger 
der Stadt.

Darüber hinaus richten sich auch zahlreichen Maßnah-
men "nach außen". Zur Umsetzung ist folglich Kommuni-
kation und Kooperation mit Institutionen, Unternehmen, 
Gemeinden und anderen Akteurinnen und Akteuren 
unabdinglich. Das Entwicklungskonzept soll auch hier-
für Orientierung und Klarheit schaffen, um die Grund-
haltung der Stadtgemeinde in Zusammenarbeit mit Ko-
operationspartnern zu vermitteln. 

Eine Vielzahl der Vorhaben richtet sich im Zuge von Be-
wusstseinsbildung und Informationsmöglichkeiten direkt 
an die Bewohnerinnen und Bewohner Klosterneuburgs. 
Für eine erfolgreiche Verwirklichung dieser Maßnahmen 
ist es wichtig, dass die Bevölkerung das entstehende 
Angebot annimmt und an der Entwicklung der Stadtge-
meinde weiterhin aktiv teilnimmt. 

Die Stadtplanung wird auch in Zukunft ein dynamischer 
Tätigkeitsbereich sein, der mit einem stetigen Wandel 
konfrontiert ist. Einige der Entwicklungen hängen von 
Faktoren ab, auf welche die Stadtgemeinde alleine kei-
nen direkten Ein�uss hat. Die Wirtschaftssituation Ös-
terreichs, die Entwicklung des Klimas und ähnliches 
sind Aspekte, die unseren Alltag zwar unmittelbar be-
ein�ussen, allerdings niemals eindeutig vorhersehbar 
sind. Deshalb ist es wichtig, auch während der Rechts-
kraft des {STEK 2030+} Flexibilität zu bewahren, um 
auf potenzielle Änderungen der Rahmenbedingungen 
reagieren zu können.

Das Monitoring und die Evaluierung
Um den Fortschritt der Umsetzung des {STEK 2030 +}  
zu überprüfen und die Wirkungen der gesetzten Maß-
nahmen zu überblicken, ist bereits nach fünf Jahren ein 
erstes Monitoring vorgesehen. Dadurch soll festgestellt 
werden, ob die gesetzten Handlungen die erhoffte Ef�-
zienz aufweisen oder ob die Vorgangsweise möglicher-
weise adaptiert werden muss. Als Folge dieser Re�exion 
kann das Konzept gegebenenfalls angepasst, verfeinert 
oder um weitere Themenbereiche ergänzt werden, um 
auf neue Entwicklungspotentiale oder Herausforderun-
gen reagieren zu können. 

Nach etwa zehn Jahren, bevor aufgrund der fortge-
schrittenen Entwicklung möglicherweise ein neues ÖEK 
erstellt werden soll, wird eine umfassende Evaluierung 
des {STEK 2030 +} erfolgen. Dadurch kann festgestellt 
werden, welche der de�nierten Maßnahmen tatsächlich 
umgesetzt wurden und ob die Handlungen auch die er-
wünschten Wirkungen erzielten. Mit Hilfe der bereits 
festgelegten Indikatoren kann die Zielerreichung über-
prüft und bewertet werden. Dadurch ist auch abzuschät-
zen, ob die Vision weitestgehend erfüllt wurde.

Ähnlich wie bei der bereits bearbeiteten Evaluierung des 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes 2004/2009 wird der 
Prozess anschließend analysiert und re�ektiert, um er-
folgreiche Handlungen auch weiterhin in der Stadtpla-
nung umzusetzen. 
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„SEI DU SELBST DIE VERÄNDERUNG, 
DIE DU DIR WÜNSCHST FÜR DIESE WELT“
MAHATMA GANDHI 
(*2. OKTOBER 1869, + 30. JANUAR 1948)
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HERAUSFORDERUNGEN IN 
GEGENWART UND ZUKUNFT

65 Jahre junge Vergangenheit im Zeitraffer
Im Juli 1946 wurde vom Nationalrat die Rückgliederung Klosterneu-
burgs und weiterer 80 Gemeinden nach Niederösterreich beschlos-
sen. Der Alliierte Rat verweigerte diesem Gesetz jedoch jahrelang seine 
Zustimmung, sodass die Rückgliederung erst mit 1. September 1954 
vollzogen werden konnte. Die gesamten Gebietsteile der vor dem 15. 
Oktober 1938 ehemals selbständigen Gemeinden Gugging, Kierling, 
Hö�ein, Kritzendorf, Weidling und Weidingbach wurden der wieder-
errichteten Stadtgemeinde Klosterneuburg eingegliedert. Damit wurde 
Klosterneuburg zur drittgrößten Stadt Niederösterreichs. 

Seit 1971 besteht mit der Stauferstadt Göppingen (Baden-Württem-
berg) eine Partnerschaft. Beide Städte haben sich nach 1945 der Hei-
matvertriebenen aus dem Sudetenland besonders angenommen. Die 
Stadt Göppingen übernahm die Patenschaft für den Schönhengstgau, 
während Klosterneuburg zunächst die Patenschaft für die Sudeten-
deutschen Landsmannschaften in Wien, Niederösterreich und Burgen-
lands und ab 2003 für ganz Österreich erlang.

Am 21. Oktober 1989 hat das Generalkapitel der Generalpräfekten 
Europas vom Internationalen Orden Pro Concordatia Populorum (PCO) 
bei seiner Sitzung in Schwyz einstimmig beschlossen, der Stadtge-
meinde Klosterneuburg, als erster Stadt Europas, den Titel Stadt der 
Völkerverständigung zu verleihen. 1990 wurde die Österreichische Ge-
sellschaft für Völkerverständigung in Klosterneuburg gegründet.

1998 übersiedelte die Bezirkshauptmannschaft Wien-Umgebung von 
Wien in ein eigenes, neues Amtsgebäude nach Klosterneuburg. Mit 31. 
Dezember 2016 wurde der politische Bezirk Wien-Umgebung aufgelöst 
und die Stadtgemeinde Klosterneuburg mit 1. Jänner 2017 dem Bezirk 
Tulln zugeteilt.

Um die Verkehrssituation in der Stadt zu verbessern, begannen ab 
Herbst 2005 die Vorarbeiten zur 3,6 km langen Umfahrung Kloster-
neuburg, die parallel zur Franz-Josefs-Bahn verläuft und mittels Unter-
führung der Bahn eine bessere Zufahrt zum Gewerbegebiet Schüttau 
ermöglicht. Die Verkehrsfreigabe erfolgte 2008.

Seit Herbst 2006 plante das Land Niederösterreich als Grundeigentü-
mer und Bauherr gemeinsam mit I.S.T. Austria das Institute of Science 
and Technology in Maria Gugging. 2007 wurde der Masterplan für die 
nächsten 30 Jahre vorgestellt. 2009 wurde das Institut eröffnet, 2011 
der Forschungsbetrieb aufgenommen.

Durch die Schließung der Magdeburgkaserne (2012) wurde eine 245 
Jahre dauernde Pioniertradition in der Stadt beendet.

2014 wurde Klosterneuburg Sitz des Konrad-Lorenz-Institutes für Evo-
lutions- und Kognitionsforschung. Das Institut in der Martinstraße ist 
ein internationales Zentrum für Biologie (�J Quellenverzeichnis Q1).
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KLOSTERNEUBURG AUF DEN PUNKT GEBRACHT1

Lage und Fläche:
im Norden des Wienerwaldes
Nördliche Breite:                     480, 18´ 15´´
Östliche Länge:      160, 19´
Politischer Bezirk:          Tulln, Niederösterreich
Ausdehnung:                76,24 km²

Seehöhe:
Stadtmitte:              192 Meter über Adria
Höchste Erhebung:        Exelberg, 515 Meter über Adria 
Tiefster Punkt:          Schüttau, 161 Meter über Adria

Einwohnerinnen und Einwohner:
EinwohnerInnen mit Hauptwohnsitz 2018:     27.274
EinwohnerInnen mit weiterem Wohnsitz:               6.665
Haushalte:                   rd. 13.600
Bevölkerungsentwicklung seit 2002:                   + 12 %

Kierling
Fläche:                      11,50 km²
EinwohnerInnen 
Haupt- und weiteren Wohnsitzen 2018:       4.010 
Bevölkerungsentwicklung seit 2002:                    +17 %

Klosterneuburg
Fläche:                      14,05 km²
EinwohnerInnen 
Haupt- und weiteren Wohnsitzen 2018:               18.820
Bevölkerungsentwicklung seit 2002:                    +14 %

Kritzendorf
Fläche:                      10,61 km²
EinwohnerInnen 
Haupt- und weiteren Wohnsitzen 2018:       3.797 
Bevölkerungsentwicklung seit 2002:                    +11 %

Weidling
Fläche:                      14,53 km²
EinwohnerInnen 
Haupt- und weiteren Wohnsitzen 2018:      4.023 
Bevölkerungsentwicklung seit 2002:                     +3 %

Maria Gugging
Fläche:                       4,50 km²
EinwohnerInnen 
Haupt- und weiteren Wohnsitzen 2018:       1.402
Bevölkerungsentwicklung seit 2002:                   +18 %

Weidlingbach
Fläche:                      17,12 km²
EinwohnerInnen 
Haupt- und weiteren Wohnsitzen 2018:         786 
Bevölkerungsentwicklung seit 2002:                     +8 %

Hö�ein an der Donau
Fläche:                       3,93 km²
EinwohnerInnen 
Haupt- und weiteren Wohnsitzen 2018:       1.103
Bevölkerungsentwicklung seit 2002:                  +0,8 %
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KLOSTERNEUBURG ALS TEIL DER WELT �  AKTUELLE MEGATRENDS2
Als Megatrends werden Veränderungsprozesse bezeich-
net, die sich langfristig auf alle Bereiche von Gesellschaft 
und Umwelt auswirken. Obwohl diese Phänomene nicht 
�ächendeckend zeitgleich im selben Ausmaß vorzu�n-
den sind, besitzen sie einen globalen Charakter und zei-
gen Auswirkungen in allen möglichen Lebensbereichen 
– Wohnen, Politik, Ökonomie, Konsum, etc. (�J Quellen-
verzeichnis Q2)

Zahlreiche Studien diverser Institutionen konnten bereits 
Megatrends sowie deren Auswirkungen auf die Gesell-
schaft und ihre Umwelt nachweisen (�J Quellenverzeich-
nis Q24). Die folgenden sechs Megatrends sind auch für 
Klosterneuburg von teils großer Bedeutung und daher 
Grundlage für einen Blick in die Zukunft. 

Megatrend: Demogra�scher Wandel
Eine Studie der Österreichischen Raumordnungskonfe-
renz prognostiziert bis zum Jahr 2030 ein fortschreiten-
des Bevölkerungswachstum bei gleichzeitiger Alterung 
der Bewohnerinnen und Bewohner (�J Quellenverzeich-
nis Q3). Der Anstieg der österreichischen Bevölkerung 
ist dabei beinahe ausschließlich auf Wanderungsgewinne 
zurückzuführen, während mit einem Zuwachs durch Ge-
burten bundesweit kaum mehr zu rechnen ist. 

Generell sind die Auswirkungen des Bevölkerungsanstie-
ges hauptsächlich in urbanen Regionen, vor allem dem 
Großraum Wien, zu erwarten, während in peripheren 
Gebieten die Abwanderung jüngerer Generationen und 
eine damit verbundene verstärkte Überalterung prognos-
tiziert werden. Der Anteil der Personen im Pensionsalter 
sowie der Hochbetagten wird bis zum Jahr 2030 rasant 
steigen, was zahlreiche gesundheits- und sozialpolitische 
Fragen aufwirft.

Megatrend: Klimawandel
Der fortschreitende Klimawandel und seine Auswirkun-
gen stellen mittlerweile für die Weltbevölkerung eine 
existentielle Bedrohung dar. Das Diskussionsthema der 
Notwendigkeit, diesem globalen Phänomen entgegen-
zuwirken, beschränkt sich mittlerweile keineswegs aus-
schließlich auf Fachkreise, sondern wird von der breiten 
Öffentlichkeit wahrgenommen.

Die Auswirkungen des Klimawandels lassen sich nicht 
nur in der Arktis am Eisrückgang oder im indischen 
Ozean anhand des Korallensterbens messen. Die Fol-
gen sind auch in Zentraleuropa bereits heute spürbar. 

Ab einer Erhitzung um zwei Grad Celsius befürchten Ex-
pertinnen und Experten drastische Folgen für unseren 
Planeten und seine Ökosysteme. Doch bereits mit einem 
Anstieg der Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad wären 
die Folgen für unseren Planeten gravierend und irrever-
sibel (�J Quellenverzeichnis Q2). 

Neben Klimaschutzaktivitäten ergibt sich für Gemeinden 
und Regionen die Notwendigkeit, Maßnahmen zu set-
zen, um auf das veränderte Klima zu reagieren. Denn mit 
dieser Erwärmung ist ein häu�geres Auftreten von Hit-
zeperioden verbunden, welches vor allem in städtischen 
Gebieten zu Hitzestress und der Entstehung von Wärme-
inseln führen kann. Die Häufung von Extremereignissen 
fördert parallel das Vorkommen von Naturkatastrophen 
wie Hochwasser.

Megatrend: Globale Wissensgesellschaft
Laut einer Prognose der Statistik Austria steigert sich der 
Anteil der Studierenden zwischen 18 und 25 Jahren bis 
zum Jahr 2032 von 24,3 % (Stichtag: 01.01.2019) auf 
etwa 27 % (�J Quellenverzeichnis Q4). Diese Bildungs-
nachfrage steht gleichzeitig in Verbindung mit dem Weg-
zug der jungen Bevölkerung von ländlichen Räumen in 
die Städte, wo ihr Wohnsitz aufgrund des beru�ichen 
Angebotes auch nach dem Abschluss des Bildungs-
weges meist bestehen bleibt. Die jungen Generationen 
sind meist �exibler bezüglich ihres Wohnortes und ihres 
Arbeitsverhältnisses, wodurch die Bindung an einen Le-
bensmittelpunkt, aber auch das Bedürfnis nach einem 
sicheren Job, nicht mehr so präsent ist wie noch vor ei-
nigen Jahren.

Megatrend: Technischer Fortschritt und 
Digitalisierung
Das Leben und Arbeiten mit Hilfe digitaler Mittel ist in-
zwischen eine Norm. Sie ermöglichen die globale Ver-
netzung und den Informationsaustausch, unabhängig 
von räumlichen Komponenten. Technologische Innova-
tionen beein�ussen zahlreiche Aspekte unseres Lebens 
wie Bildung, Gesundheit, Mobilität, Energie, Produktion, 
etc. Allerdings unterstützen sie die jeweiligen Vorgänge 
nicht nur, sondern lösen zum Teil auch das menschliche 
Handwerk und Jobs diverser Sparten ab. Handel bei-
spielsweise verlagert sich zunehmend auf Online-Shops, 
was den Leerstand von Geschäftslokalen, sowohl in Orts-
kernen als auch in Einkaufszentren in Ortsrandlagen zur 
Folge haben kann. 
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Megatrend: Gesellschaftliche Umbrüche
In der traditionellen Gesellschaft spielen die Institutionen 
Kirche, Staat und Familie eine maßgebende Rolle. Durch 
Wohlstand, Bildung und Mobilität kommt es zu einer 
zunehmenden Individualisierung, welche oftmals dazu 
führt, dass traditionellen Werten ein geringerer Stellen-
wert zugeschrieben wird. Dieser Trend lässt sich unter 
anderem an den Haushaltsstrukturen ablesen, die sich 
immer weiter differenzieren. Zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts prägte die Großfamilie die Gesellschaft – 70 % 
aller Menschen lebten in dieser Haushaltsform. In den 
1960er Jahren bildete die klassische Kleinfamilie eine 
gesellschaftliche Norm, in der die Mehrheit der Bevölke-
rung lebte (�J Quellenverzeichnis Q2).

In Zukunft wird es immer schwieriger, einen „Normhaus-
halt“ und eine „Normbiographie“ zu de�nieren. Patch-
work-Familien, Multigenerations- und Living-Apart-Fami-
lien sowie eine wachsende Anzahl von Alleinerziehenden 
ergänzen das traditionelle Familienmodell. Gleichzeitig 
stehen Familie und Kinder bei vielen Personen nicht 
mehr an erster Stelle. Singlewohnungen führen zu sin-
kenden Haushaltsgrößen. Diese Entwicklung wirkt sich 
in Folge stark auf die Nachfrage am Wohnungsmarkt 
aus. Die Tendenz geht mehr in Richtung kleineren, �e-
xiblen und weniger kostenintensiven Wohnungen als zu 
Einfamilienhäusern.

Megatrend: Urbanisierung
Im Jahr 2008 lebten erstmals mehr Menschen in urba-
nen Räumen als in ländlichen. Die Urbanisierung schrei-
tet seitdem immer weiter voran: Für das Jahr 2050 rech-
nen die Vereinten Nationen damit, dass knapp 70 % der 
Weltbevölkerung in Städten leben werden (�J Quellenver-
zeichnis Q5). Attraktive Arbeitsplätze, ef�ziente Mobili-
tätsstrukturen, vielfältige Freizeit-, Kultur- und Bildungs-
angebote locken gut ausgebildete junge Menschen, 
Familien und auch ältere Generationen in urbane Räu-
me. Die Kompaktheit der alltäglichen Lebensbereiche 
ermöglicht kurze Wege zwischen Arbeit, Wohnen, Nah-
erholung, etc. Für viele ist das gleichzusetzen mit einem 
sehr hohen Maß an Lebensqualität.

Tatsächlich stellt Urbanisierung die Städte und Gemein-
den vor immense Herausforderungen. Handlungsbedarf 
besteht im Wohnungsbau, bei Infrastruktur, Mobilität, 
Energieversorgung, Jobs, Gesundheitsfürsorge und Bil-
dungswesen. Vor allem die Verkehrsinfrastruktur gerät 
an ihre Kapazitätsgrenzen. Durch den Siedlungsdruck 
im Zentrum ist außerdem oftmals eine Erweiterung der 
Stadt über die bestehenden Siedlungsgrenzen hinaus 
notwendig, was zu einer Zunahme des Bodenverbrau-
ches und weiterer Ressourcen führt. 

• Der Megatrend der Urbanisierung wird die lau-
fende Nachjustierung der Entwicklungsziele 
und -maßnahmen bedingen, da sich die Stadt 
diesen nicht entziehen kann. 

• Der demogra�sche Wandel und die gesell-
schaftlichen Umbrüche werden im Hinblick auf 
Inklusion und Erhaltung der Vitalität der Stadt 
eine besondere Aufgabe sein. 

• Die Trends zur Wissensgesellschaft und zur Di-
gitalisierung bieten für einen hoch spezialisier-
ten Standort viele Entwicklungschancen, nicht 
zuletzt die Möglichkeit, die zuvor genannten 
Megatrends erfolgreich zu bewältigen.

• Der Klimawandel wird stetig neue Handlungs-
felder mit sich bringen, auf welche in Zukunft 
reagiert werden muss. Entsprechende Ziele 
und Maßnahmen benötigen laufende Adaptie-
rungen gemäß aktuellen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen. 

Schlussfolgerung Megatrends
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• Eine besondere Aufgabe wird die Sicherung der 
Standortqualitäten Klosterneuburgs trotz des 
Siedlungsdrucks aus der Region sein. 

• Weitere Verbesserung der Vernetzung in der 
Region kann sicherstellen, noch besser von den 
Vorteilen der Stadtregion zu pro�tieren. 

• Das Bewusstsein über die Megatrends soll hel-
fen, vor allem die Entwicklungschancen zu nut-
zen. 

• Der Wirtschaftsstandort kann in der Region vor 
allem durch Spezialisierung und das Nutzen 
von Nischen erfolgreich sein.

Schlussfolgerung Stadtregion

Die Entwicklungsmöglichkeiten einer Gemeinde werden 
wesentlich von der Struktur ihrer Region und der über 
Jahrhunderte gewachsenen Bedeutung in dieser Region 
bestimmt. So sind die Handlungsoptionen eines Dorfes 
im ländlichen Raum andere, als jene eines regionalen 
Zentrums oder eben einer Kleinstadt als Teil eines dy-
namischen Ballungsraums einer Großstadt, wie es bei 
Klosterneuburg der Fall ist.

Die vielfältigen Ver�echtungen bestimmen darüber, wie 
stark die Stadtgemeinde ihre eigene Entwicklung in der 
Hand hat und die Dynamik der Region beein�ussen 
kann. Umgekehrt müssen die Rahmenbedingungen, die 
durch die Lage in der Stadtregion Wien gegeben sind, in 
die Planungsüberlegungen ein�ießen, um die Stadt gut 
in der Region zu positionieren.

Durch die Lage, eingebettet zwischen Donau und Wie-
nerwald, räumlich vom Wiener Stadtgebiet getrennt, 
bringt Klosterneuburg eine einmalig hohe Wohnqualität 
in die Region ein und steht daher für viele auf ihrer Suche 
nach einem Wohnstandort an erster Stelle, sofern dies 
aufgrund der hohen Immobilienpreise leistbar ist.

Klosterneuburg pro�tiert aber auch stark von der Nähe 
zu Wien und anderen Wiener Umlandgemeinden, da hier 
viele Arbeitsplätze, hochwertige Bildungseinrichtungen 
sowie ein reichhaltiges Kultur- und Freizeitangebot in ver-
hältnismäßig kurzer Distanz zur Verfügung stehen.

Parallel dazu muss die Stadt mit Auswirkungen der Lage 
umgehen, die meist weniger geschätzt werden - der 
Siedlungsdruck führt zu weiter steigenden Immobilien-
preisen, die Zunahme der Bevölkerung in der Region 
zu einem höheren Verkehrsaufkommen und das starke 
Angebot der Stadt Wien erschwert vor allem dem Wirt-
schaftsstandort Klosterneuburg die Positionierung. Die 
Ansiedlung hoch spezialisierter Einrichtungen und Unter-
nehmen war dabei in den vergangenen Jahren eine wirk-
same Strategie, auf die weiter aufgebaut werden kann.

In den Prognosen für die kommenden 10-20 Jahre wird 
die Stadtregion Wien weiter dynamisch und wachsend 
gesehen, sodass sich die Entwicklungen der vergange-
nen 10-20 Jahre voraussichtlich weiter verstärken wer-
den. Zu beachten sind bei dieser Einschätzung vor al-
lem die Megatrends (�J Klosterneuburg als Teil der Welt 
– aktuelle Megatrends) und ihr übergeordneter Ein�uss. 
Daraus ergeben sich Chancen (zum Beispiel bei Digita-
lisierung und Mobilität), aber auch Herausforderungen 
(zum Beispiel weiter fortschreitende Urbanisierung), die 
es zu beachten gilt.
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Die Stadtgemeinde Klosterneuburg ist mit 33.941 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern (Stand 01.02.2018) die 
drittgrößte Stadt in Niederösterreich. 27.276 Personen 
haben in der Stadt ihren Hauptwohnsitz angemeldet, 
weitere 6.665 Personen einen sogenannten weiteren 
Wohnsitz, die häu�g als Zweitwohnsitze bezeichnet wer-
den. Dieser hohe Anteil ist eine Besonderheit der Wie-
ner Umlandgemeinden und lässt sich zum einen mit der 
hohen Qualität als Freizeitwohnsitz, zum anderen aber 
auch mit Hauptwohnsitzmeldungen in Wien aufgrund 
der Parkraumbewirtschaftung (Stichwort „Parkpickerl“) 
begründen.

Die Bevölkerungszahl hat sich seit den 1960er Jahren kon-
stant vergrößert. Konkret bestand in den vergangenen 15 
Jahren ein durchschnittliches Wachstum der Bevölkerung 
von rund 170 Personen im Jahr, das sind + 0,7 %. Das Be-
völkerungswachstum ist dabei ausschließlich auf Zuwan-
derung zurückzuführen. Im Vergleich dazu ist in diesem 
Zeitraum eine Zunahme an Wohnungen von +1,4% pro 
Jahr zu verzeichnen. 

Im Vergleich mit dem Großraum Wien und den umlie-
genden Bezirken bzw. Gemeinden fällt dieses Wachstum 
jedoch deutlich geringer aus, denn die Bevölkerung im 
Großraum Wien wächst derzeit jährlich um etwa 1,2 %, 
in einigen Gemeinden um bis zu 2 % pro Jahr. Nur in den 
Städten Baden und Mödling ist das Wachstum geringer 
als in Klosterneuburg, weil hier kein Bauland verfügbar 
ist und kaum mehr Möglichkeiten zur Nachverdichtung 
bestehen. Als Grund für das gebremste Wachstum kön-
nen vor allem die gesetzen einschränkenden Maßnah-
men im Bereich der Ordnungsplanung der vergangenen 
30 Jahre gesehen werden (�J Struktur und Entwicklung 
des Siedlungsraumes).

Besondere Beachtung verdient bei der Bevölkerungs-
struktur die Altersverteilung. Die Überalterung der euro-
päischen Bevölkerung wurde ja bereits als Megatrend 
unserer Zeit (�J Klosterneuburg als Teil der Welt – aktuelle 
Megatrends) beschrieben. 

In Klosterneuburg zeigt sich darüber hinaus, dass zwei 
Bevölkerungsgruppen im Vergleich mit dem Durchschnitt 

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER BEVÖLKERUNG4
in Österreich und jenem in Wien signi�kant größer sind, 
nämlich die Geburtsjahrgänge von 1938 bis 1948 und 
jene von 1963 bis 1978, die in den kommenden 10-15 
Jahren in Pension gehen werden (�J Quellenverzeichnis 
Q6). 

Ebenfalls signi�kant ist ein „Loch“ bei den unter 30-Jäh-
rigen, was auf hohe Wohnungskosten zurückzuführen 
sein dürfte, welche junge Menschen bei der Haushalts-
gründung entweder nach Wien oder zum Beispiel in 
Richtung Tulln drängen.

Bevölkerungsprognosen, die von der Österreichischen 
Raumordnungskonferenz  erarbeitet werden, liegen 
auf regionaler Ebene vor und gehen von einem weiteren 
starken Wachstum des Großraums Wien aus. Für den 
nord-westlichen Bogen um Wien (Klosterneuburg bis 
Purkersdorf) wird bis zum Jahr 2030 ein durchschnitt-
liches jährliches Wachstum von über 1 % angenommen. 
In anderen Bezirken um Wien erreichen die jährlichen 
Zuwächse bis zu 2 % pro Jahr.

die Österreichische 
Raumordnungskonferenz ÖROK

Die ÖROK, 1971 gegründet, ist eine von Bund, 
Ländern und Gemeinden getragene Einrichtung 
zur Koordination von Raumordnung und Raument-
wicklung auf gesamtstaatlicher Ebene. Das politi-
sche Beschlussorgan umfasst unter dem Vorsitz der 
vom Bundeskanzler mit seiner Vertretung betrauten 
Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus 
alle Bundesminister/-innen und Landeshauptleute, 
die Präsidenten des Österreichischen Städtebundes 
und des Österreichischen Gemeindebundes sowie 
mit beratender Stimme auch jene der Wirtschafts- 
und Sozialpartner. 

Eine der zentralen Aufgaben des ÖROK ist die Erstel-
lung des Österreichischen Raumentwicklungskon-
zeptes. Das aktuelle Österreichische Raumentwick-
lungskonzept („ÖREK 2011“) ist 2011 erschienen 
und hat einen Planungshorizont von etwa 10 Jahren. 
Unter dem Leitthema „Raum für alle“ beinhaltet es 
die Strategie für die gesamtstaatliche Raumentwick-
lung (�J Quellenverzeichnis Q23).

• Klosterneuburg liegt in einer Stadtregion, deren 
Bevölkerung auch in Zukunft weiterhin stark zu-
nehmen wird. 

• Eine wesentliche Rolle bei der Wahl des Wohn-
standortes spielen vor allem für junge Men-
schen die hohen Wohnungskosten.

• Die Stadt liegt unter den durchschnittlichen 
Wachstumsraten der Region, trotzdem wird die 

Zunahme der Bevölkerung vor allem aufgrund 
der Folgewirkungen wie zum Beispiel Verkehrs-
entwicklung (�J Mobilität in Klosterneuburg) 
kritisch gesehen. Zu beachten gilt dabei, dass 
die Zusammensetzung der Bevölkerung bereits 
jetzt eine auffällige Überalterung zeigt, die sich 
nach jetzigen Prognosen weiter fortsetzen wird. 
Aufgrund der negativen Geburtenbilanz wird 
eine „Verjüngung“ der Bevölkerung allerdings 
nur über Zuwanderung statt�nden können.

Schlussfolgerung Bevölkerung
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STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DES SIEDLUNGSRAUMES5
Die ältesten Siedlungsteile der Stadt werden durch die 
Obere Stadt um das Stift, die Untere Stadt um den Stadt-
platz und das Martinsviertel gebildet. Jedoch auch die 
Siedlungen der übrigen Katastralgemeinden haben eine 
lange Geschichte, die bis in das 11. Jahrhundert zurück-
reicht. Die Bedeutung der Stadt Klosterneuburg, die im 
Bereich der Oberen Stadt vermutlich bereits im 5. Jahr-
hundert mit einem römischen Kastell besiedelt war, be-
gann ebenfalls im 11. bzw. 12. Jahrhundert, als Markgraf 
Leopold III. hier seine Residenz aufbaute. Die Ortschaf-
ten Kierling, Weidling, Kritzendorf und Maria Gugging 
waren als landwirtschaftlich geprägte Dörfer vom Wein-
bau dominiert, für Hö�ein waren dagegen die Steinbrü-
che zum Abbau des Greifensteiner Sandsteins von Be-
deutung. Die Orte Weidlingbach und Scheiblingstein sind 
dagegen erst im 17. Jahrhundert als Holzfällersiedlungen 
entstanden.

Die prägendsten Entwicklungsschübe machte die Stadt 
in drei Perioden der vergangenen 150 Jahre: Im Jahr 
1870 wurde die Stadt mit der Franz-Josefs-Bahn an das 
Schienennetz angeschlossen, was dazu führte, dass 
vor allem wohlhabende Wiener Familien ihren Wohnsitz 
im Sommer nach Klosterneuburg und die anderen Ka-
tastralgemeinden entlang der Bahn verlegten. Das aus 
dieser Zeit sichtbare Ergebnis sind die Villen und Cot-
tage-Viertel. Der nächste Entwicklungsschritt erfolgte mit 
der Fertigstellung der Donauregulierung im Jahr 1911, 
mit der wesentliche Teile des Stadtgebietes weitgehend 
vor Hochwasser geschützt wurden. In dieser Zeit ent-
standen auch die ersten Kleingartensiedlun-
gen und Badehütten entlang der Donau. 
Die veränderte Mobilität der Menschen 
führte dann ab den 1960er Jahren zu 
einem Bauboom, der nun schrittweise 
auch die von der Bahnlinie weiter entfern-
ten Siedlungsgebiete, insbesondere die 
Hanglagen und nun auch die Orte Kier-
ling, Maria Gugging, Weidlingbach und 
Scheiblingstein erfasste.

Der Bauboom des 20. Jahrhunderts 
ist bis heute unverändert. So hat die 
Anzahl der Gebäude seit dem Jahr 
1971 um mehr als 50 % von rund 
10.500 auf rund 17.000 zuge-
nommen, wobei es sich bei 
etwa ¾ der Gebäude um 
Einfamilienhäuser handelt 
(�J Quellenverzeichnis Q7). 

Aus dieser Geschichte der Siedlungsentwicklung lässt 
sich auch die heutige Struktur der Stadt ableiten. His-
torisch bedeutender und damit schützenswerter Bau-
bestand be�ndet sich im Wesentlichen im Stadtzentrum 
Klosterneuburgs, also der Oberen Stadt, der Unteren 
Stadt und dem Martinsviertel, dem Ortszentrum Weid-
ling sowie den Villenvierteln. 

In den vor dem ersten Weltkrieg entstandenen Sied-
lungsgebieten �nden sich darüber hinaus viele historisch 
bedeutende Einzelgebäude und kleinere Ensembles, bei 
denen es sich vorwiegend um Lesehöfe, Villen und Bür-
gerhäuser handelt. In der Zwischenkriegszeit entstanden 
dann auch bauhistorisch interessante Ansätze für kleine 
Arbeiterwohnhäuser, wie sie zum Beispiel in der Mühlen-
gasse in Klosterneuburg zu sehen sind. Alle diese Ge-
biete wurden in den Jahren 2013 und 2014 umfassend 
erhoben, kategorisiert und über die Verordnung des Be-
bauungsplanes in Schutzzonen und erhaltungswürdige 
Altortgebiete unter baurechtlichen Schutz gestellt. 149 
dieser Objekte wurden aufgrund der wertvollen Bausubs-
tanz auch unter Denkmalschutz gestellt.

Hö�ein an der Donau
Kierling

Kierlingtal
Kritzendorf

Untere Stadt/Martinsviertel

Maria Gugging
Obere Stadt

Sachsenviertel
Schüttau

Weidling
Weidlingbach

Ölberg/Freiberg
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• Klosterneuburg und die Katastralgemeinden 
stützen sich auf eine lange Bautradition und 
viele historisch wertvolle Gebäude und Ensem-
bles sind im Stadtgebiet noch immer vorhan-
den.

• Der Bevölkerungsdruck aus der Stadtregion 
Wien führt dazu, dass die Baulandreserven 
schrittweise aufgebraucht und auch inner-
städtische Flächen nachverdichtet werden, da 
aufgrund bestehender Siedlungsgrenzen kein 
Wachstum nach außen möglich ist. 

• Die rechtlichen Bestimmungen in Flächenwid-

mungs- und Bebauungsplan wurden zwar lau-
fend nachgeschärft, waren aber vor allem auf 
die dynamische Entwicklung auf dem Immobi-
lienmarkt seit den 2000er Jahren nicht ausrei-
chend abgestimmt. Das hat dazu geführt, dass 
in einzelnen Siedlungsgebieten Bauvorhaben 
umgesetzt wurden, die sich nicht im gewünsch-
ten Ausmaß in die Stadtstruktur eingefügt ha-
ben. 

• Aufgabe des {STEK 2030+} sollte es daher sein, 
weitere Ziele und Maßnahmen zu entwickeln, 
mit denen die Siedlungsentwicklung noch ge-
zielter gesteuert werden kann.

Schlussfolgerung Siedlungsstruktur

Der Geschoßwohnungsbau begann in Klosterneuburg in 
der Gründerzeit in der Unteren Stadt, hatte aber über 
viele Jahre keine große Bedeutung. Ab den 1960er 
Jahren nahm die Bautätigkeit in den zentralen Berei-
chen der Stadt langsam zu und verstärkte sich zuneh-
mend mit den steigenden Grundstückspreisen über die 
1980er und 1990er Jahre. Für diese Nachverdichtung 
wurden hauptsächlich die Siedlungsachsen entlang 
der B14 zwischen Klosterneuburg und Kierling, aber in 
untergeordnetem Ausmaß auch in Richtung Weidling 
und Kritzendorf genutzt. Wahrscheinlich bedingt durch 
die Finanzkrise Ende der 2000er Jahre wurden dann in 
einer dynamischen Entwicklungsphase weitere Geschoß-
wohnungsbauten im Stadtzentrum und entlang der Sied-
lungsachsen errichtet.

Prägend für das Stadtbild Klosterneuburgs sind aufgrund 
ihrer Ausdehnung aber auch die in Hanglagen entstan-
denen Siedlungsgebiete, die vorwiegend eine Bebauung 
mit Einfamilienhäusern und modernen Villen aufweisen.

In der Schüttau entstand schließlich durch die Donau-
regulierung ein weitgehend hochwassersicherer Bereich, 
in dem sich damals neben der bestehenden Kaserne Ge-
werbe- und Handelsbetriebe ansiedelten.

Wesentlich für die Gesamtentwicklung der Stadt war die 
Verordnung der NÖ Landesregierung über ein Raumord-
nungsprogramm Wiener Umland im Jahr 1990. Seither 
hat der Siedlungsraum der Stadt - präziser das gewid-
mete Bauland und die Verkehrs�ächen - an Fläche nicht 

mehr zugenommen. Vielmehr fanden, aufgrund der fest-
gelegten Siedlungsgrenzen, lediglich Abrundungen des 
Siedlungsgebietes statt.
 
Seit dieser Zeit hat die Bautätigkeit in der Stadt aus-
schließlich im bestehenden Bauland oder auf Flächen 
stattgefunden, wo ein �ächengleicher Tausch zwischen 
Bauland und Grünland durchgeführt wurde. Die Bebau-
ung im Bauland erfolgt also auf unbebauten Flächen 
(Baulandreserven) oder durch das neuerliche Bebauen 
(z.B. Nachverdichtung) bereits genutzter Bauland�ä-
chen. Die Baulandreserven der Stadtgemeinde betragen 
derzeit 16,9 %. Bei gleichbleibender Bevölkerungsent-
wicklung ist diese Reserve noch für mehrere Jahrzehnte 
ausreichend.

Für Klosterneuburg wird betreffend der Entwicklung der 
Bevölkerung eine weitere moderate Zunahme prognosti-
ziert (�J Struktur und Entwicklung der Bevölkerung). Seit 
vielen Jahren werden in der Stadtplanung bereits Maß-
nahmen gesetzt, um diese Entwicklung so zu steuern, 
dass sie mit den bestehenden Strukturen vereinbar ist. 
So erfolgte in den 1980er Jahren die Rückwidmung von 
Bauland�ächen in Grünland, in den 1990er Jahren die 
Festlegung von Frei�ächen und Bau�uchtlinien, in den 
2000er Jahren die Reduzierung der Anzahl der zulässi-
gen Wohnungen je Bauplatz in dezentralen Wohngebie-
ten sowie der Bebauungsdichte und 2015 die Überarbei-
tung von Schutzzonen und Altortgebieten. 



27Grundlagen {STEK 2030 +} Seite 

WIRTSCHAFTS- UND FORSCHUNGSSTANDORT KLOSTERNEUBURG6
Der Wirtschaftsstandort Klosterneuburg wird sehr stark 
von der Lage in der Stadtregion Wien beein�usst. Zum 
einen �nden Betriebe, die für Ihre Tätigkeit große Flächen 
oder einen unmittelbaren Anschluss an das hochrangige 
Verkehrsnetz benötigen, aufgrund der räumlichen Rah-
menbedingungen der Stadt nur schwer geeignete Be-
triebsstandorte. Zum anderen ist Wien im Wettbewerb 
um quali�zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein 
mächtiger Mitbewerber. Das zeigt sich in der Anzahl der 
Arbeitsplätze im Verhältnis zu den Einwohnerinnen und 
Einwohnern, der im Österreichschnitt 47/100, in Kloster-
neuburg im Vergleichsjahr 2015 aber nur 36 Arbeitsplät-
ze pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner beträgt.

Trotzdem konnte sich Klosterneuburg in den vergan-
genen Jahren als eigenständiger Standort behaupten 
und teils hochquali�zierte Arbeitsplätze anbieten. Der 
Schwerpunkt liegt hierbei im Bereich der persönlichen, 
sozialen und öffentlichen Dienste und im Handel. Durch 
einen starken Rückgang der Herstellung von Waren und 
einer Verdoppelung der freiberu�ichen, technischen und 
wirtschaftlichen Dienstleistungen in den Jahren 2001-
2011 ist die Stadtgemeinde einem maßgeblichen ökono-
mischen Wandel unterworfen.

Der Ein�uss der Stadt Wien auf den Wirtschaftsstand-
ort Klosterneuburg zeigt sich auch in den Pendlerver-
�echtungen, denn sowohl Ein- (4.927 Personen im Jahr 
2011) wie auch Auspendler (7.595 Personen im Jahr 
2011) haben mit großer Mehrheit die Bundeshauptstadt 
als Bezugsort.

Die Versorgung mit den Gütern und Dienstleistungen 
des täglichen Bedarfs konzentrieren sich stark auf die 
Katastralgemeinde Klosterneuburg und hier besonders 
auf den Stadtplatz, den Rathausplatz und die Weidlinger 
Straße sowie deren jeweilige Umgebung. Die Ortszent-
ren von Kierling, Kritzendorf und Maria Gugging können 
zudem Bereiche der lokalen Grundversorgung abdecken 
(�J Quellenverzeichnis Q8).

Zu einer herausragenden Einrichtung hat sich das Insti-
tute of Science and Technology Austria (IST Austria) ent-
wickelt, das im Jahr 2009 auf dem Areal des Donauklini-
kums in Maria Gugging den Betrieb aufgenommen hat. 
Das Institut legt seinen Schwerpunkt auf weltweite Spit-
zenleistungen im Bereich der Grundlagenforschung und 
soll bis zum Jahr 2026 etwa 1.000 Forschenden Platz 
bieten. Ergänzend dazu wird in unmittelbarer Näher der-
zeit der IST Austria Technology Park errichtet, in dem 
Technologieunternehmen die Ergebnisse der Grundla-
genforschung des IST Austria zur Marktreife weiterent-
wickeln sollen.

Eine weitere hochrangige Forschungseinrichtung, welche 
ihren Standort Klosterneuburg hat, ist das Konrad-Lo-
renz-Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung. 
Dieses beschäftigt sich mit Fragen der Theoretischen 
Biologie und ihrer wissenschaftlichen und kulturellen 
Bedeutung. 

Des Weiteren hat sich die Österreichische Akademie 
für Arbeitsmedizin und Prävention (AAMP) ein Stand-
bein in Klosterneuburg aufgebaut. Dieser gemeinnützige 
Verein ist die älteste und bedeutendste österreichische 
Institution für Aus- und Weiterbildung von Arbeitsmedizi-
nerinnen und Arbeitsmedizinern, arbeitsmedizinischem 
Fachpersonal und anderen an der Arbeitsmedizin und 
arbeitsbezogenen Prävention interessierten Personen.

Als Perspektive für die nahe Zukunft wird derzeit die 
Übersiedlung des Umweltbundesamtes in die Nähe des 
Bahnhofs Klosterneuburg-Weidling vorbereitet. Damit 
wird neben beispielsweise der LVA GmbH als führende 
Prüfanstalt für Lebensmittel oder der Höheren Bundes-
lehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, ein 
weiteres Forschungsunternehmen in der Stadtgemeinde 
angesiedelt. 

• Die Lage in der Stadtregion Wien bestimmt 
wesentlich die Entwicklungsoptionen des Wirt-
schaftsstandortes mit. Klosterneuburg kann da-
bei weniger mit großen Flächenreserven, als mit 
der hohen Lebensqualität oder der guten Er-
reichbarkeit aus Wien bei quali�zierten Arbeits-
kräften punkten. 

• Die bisherige Positionierung als Standort für 
Unternehmen in Forschung und Entwicklung 
bietet eine gute Basis für eine zukünftige Wei-
terentwicklung. Die ef�ziente Nutzung der 
wenigen Betriebs�ächen im Gewerbegebiet 
Schüttau könnte dabei einen Entwicklungsvor-
teil bringen.

Schlussfolgerung Wirtschaft und Forschung
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Der Landschaftsraum Klosterneuburgs bietet auserge-
wöhnliche Vielfalt an Natur- und Kulturlandschaft, was 
der Lage am nordöstlichen Abhang des Wienerwaldes 
geschuldet ist. Das Siedlungsgebiet wird entlang der Tä-
ler von landwirtschaftlich genutzten Flächen gesäumt, 
die durch kleinstrukturierte Weinanbau�ächen mit einge-
streuten Brachen, geprägt sind. In Richtung Kierling und 
Weidlingbach wird der Weinbau von Grünlandwirtschaft 
abgelöst. Am westlichen Ende des Kierlingtales bestehen 
einige Flächen mit Ackernutzung.

Große Teile des Stadtgebietes, nämlich rund 60 % sind  
hingegen mit Wald bedeckt. Der Wienerwald besteht 
überwiegend aus Laubwald, hier vorwiegend Buche und 
Hainbuche. Charakteristisch sind die unbewaldeten Wie-
sen�ächen, die das Waldgebiet gliedern. Einen wichtigen 
Waldbestand bildet auch die Klosterneuburger Au, die 
unmittelbar östlich an das Siedlungsgebiet anschließt.

Die Vielfalt dieses Landschaftsraumes stellt einen hohen 
naturschutzfachlichen Wert dar. Die hügeligen Lagen 
lassen sich nur schwer mit großen Schlägen bewirtschaf-
ten, sodass eine kleinteilige Landwirtschaft erhalten ist. 
Durchmischt mit Brachen und vielen Landschaftsele-
menten (Hecken, Baumreihen, Streuobstwiesen) bilden 
sich unterschiedlichste Lebensräume auf engstem Raum 
mit einer hohen Artenvielfalt.

Die schwierigen Bewirtschaftungsverhältnisse führen 
aber auch dazu, dass unrentable Flächen brach liegen 
und infolgedessen verwalden (natürliche Sukzession). 
Dies birgt nicht nur die Gefahr einer Verringerung der 
Artenvielfalt, sondern auch einer Veränderung des Land-
schaftsbildes und ein Heranrücken des Waldes an die 
Siedlungen. Mit diesem Thema hat sich die Stadt bereits 
im Örtlichen Entwicklungskonzept 2004 auseinanderge-
setzt. 

NATUR- UND KULTURLANDSCHAFT ALS HERAUSRAGENDE STANDORTQUALITÄT7
Die Evaluierung hat aber gezeigt, dass mittlerweile trotz-
dem insgesamt 20,6 ha der sogenannten Offenland�ä-
chen mit Wald bedeckt sind und somit seit dem Jahr 
2004 ein Zuwachs von 2,2 % zu verzeichnen ist.

Als große Gefahr für den Landschaftsraum wird die 
Ausbreitung des Siedlungsgebietes gesehen. Hier bie-
ten aber vor allem die Siedlungsgrenzen des regionalen 
Raumordnungsprogrammes (�J Struktur und Entwick-
lung des Siedlungsraumes) bereits seit dem Jahr 1990 
wirksamen Schutz. Aus historischen Gründen spielen in 
Klosterneuburg aber auch Bauführungen im Grünland 
eine große Rolle. Manche Gebäude haben Bedeutung 
für die Landwirtschaft, andere stammen aus der Zeit der 
beiden Weltkriege und der Zwischenkriegszeit, wo sie als 
Basis für die Selbstversorgung der Bevölkerung gedient 
haben. Problematisch kann dieser Bestand werden, 
wenn er in großem Ausmaß für zeitgemäße Wohnzwecke 
umgenutzt wird.

Der hohe Wert des Wienerwaldes und der Klosterneubur-
ger Au zeigt sich auch in der großen Anzahl von Schutz-
gebieten , die für diese Bereiche festgelegt sind. So 
wurde der gesamte Wienerwald, der als UNESCO-Bio-
sphärenpark betrieben wird, als Landschaftsschutzge-
biet und weite Teile der Klosterneuburger Au als Euro-
paschutzgebiet von der NÖ Landesregierung verordnet.
Wichtig ist dabei, dass diese Festlegungen eine Nutzung 
oder Bebauung nicht grundsätzlich ausschließen, son-
dern im Rahmen von Genehmigungsverfahren besonde-
re Regeln und Kriterien gelten, mit denen die Besonder-
heiten der Gebiete geschützt werden sollen.
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Natura 2000-Gebiete:
Fauna-Flora-Habitat-Gebiet Wienerwald-Thermenregion 
(§ 19 der Verordnung über Europaschutzgebiete LGBl. 
Nr. 48/2016)
Vogelschutzgebiet Wienerwald-Thermenregion
(§ 9 der Verordnung über Europaschutzgebiete LGBl. Nr. 
48/2016)
Fauna-Flora-Habitat-Gebiet Tullnerfelder Donau-Auen 
(§ 2 der Verordnung über Europaschutzgebiete LGBl. 
5500/6-6)
Vogelschutzgebiet Tullnerfelder Donau-Auen
(§ 33 der Verordnung über Europaschutzgebiete LGBl. 
5500/6-6)

Landschaftsschutzgebiet:
Wienerwald
(§ 2 Zf 18 der Verordnung über die Landschaftsschutz-
gebiete LGBI. 5500/35-10)

Naturpark:
Eichenhain
(§ 2 Zf 12 der Verordnung über die Naturparks LGBI. 
5500/50-12)

Schutzgebiete in Klosterneuburg

Naturschutzgebiet:
Mauerbach-Dombachgraben
(§ 2 Zf 56 der Verordnung über die Naturschutzgebiete 
LGB. 5500-11) Biosphärenpark, P�egezonen:

NÖ Biosphärenpark Wienerwald
(NÖ Biosphärenpark Wienerwald Gesetz LGBI. 5760-0)
Fläche Biosphärenpark - deckungsgleich mit dem Landschaftsschutz-
gebiet Wienerwald; Fläche Kernzone - deckungsgleich mit dem Natur-
schutzgebiet Mauberbach-Dombachgraben

• Das Landschaftsbild ist identitätsstiftend für die 
gesamte Stadt. Die Entwicklung der Kulturland-
schaft bedarf daher neuer Impulse, die stärker 
auf die Rahmenbedingungen der Bewirtschaf-
tung eingehen.

• Der Baubestand im Grünland ist in Klosterneu-
burg weitgehend historisch zu begründen, die 
weitere Entwicklung soll jedoch zusammen mit 

der Nutzung der umgebenden Flächen ohne 
Beeinträchtigung der Natur- und Kulturland-
schaft erfolgen. 

• Durch die Hügellandschaft des Wienerwaldes 
zieht sich das Grünland bis weit in die Sied-
lungsgebiete hinein, was sich positiv auf das 
Stadtklima und die Nähe der Erholungsgebiete 
auswirkt.

Schlussfolgerung Natur- und Kulturlandschaft
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Klosterneuburg konnte sich schon früh als Ort zum „chil-
len“ positionieren. In der damaligen Zeit waren es die 
Sommerfrischler aus Wien, die die Stadt seit der Eröff-
nung der Franz-Josefs-Bahn als Ausgleich zum lauten 
Leben in der Großstadt Wien entdeckt haben. Mit der 
Donauregulierung entstanden in den 1880er Jahren 
die Strombäder an der Donau, von denen das Strom-
bad Kritzendorf im Jahr 1903 als eines der ersten seiner 
Art eröffnet wurde. 1913 übernahm die Stadtgemeinde 
das sogenannte Englbad und baute es umfangreich zum 
Strandbad Klosterneuburg aus.

Ein wesentlicher Anziehungspunkt für Erholungssuchen-
de, aber auch zur Selbstversorgung mit Obst und Gemü-
se waren und sind die zahlreichen Kleingartenanlagen, 
die vor allem während und nach dem ersten Weltkrieg 
erheblich an Bedeutung gewonnen haben. Für viele 
Menschen sind sie vor allem in den warmen Monaten 
des Jahres Lebensmittelpunkt. Für die Stadtentwicklung 
bergen die Kleingärten aber auch große Herausforderun-
gen, weil die Anforderungen der technischen Infrastruk-
tur schon ähnlich der im Bauland gelegenen Siedlungen 
sind und jene in Donaunähe überwiegend im Über�u-
tungsbereich des hundertjährlichen Hochwassers liegen.

Untrennbar mit der Stadt Klosterneuburg verbunden 
ist der Wein. Bereits vor über 900 Jahren wurde vom 
Stift Klosterneuburg, das auch heute noch eines der be-
deutendsten Weingüter Österreichs ist, Wein produziert.
Der Weinbau hat aber auch in vielen Familienbetrieben 
der Stadt große Tradition, die sich zum einen im Quali-
tätssegment, zum anderen aber auch in den Heurigen-
betrieben zeigt, und die ein nicht wegzudenkender Teil 
des gesellschaftlichen Lebens sind. Auch im Bereich der 
Aus- und Weiterbildung spielt Klosterneuburg im Wein-
bau eine führende Rolle mit großer Tradition. Bereits
im Jahr 1860 wurde hier die erste Weinbauschule der 
Welt gegründet. Diese ist noch heute als Höhere Bun-
deslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau 
in Betrieb.

In Klosterneuburg wird über den Weinbau hinaus aber 
auch Obstbau und Grünlandwirtschaft betrieben. Acker-
bau spielt nur eine untergeordnete Rolle.

DAS FREIZEIT- UND ERHOLUNGSANGEBOT PRÄGT DIE LEBENSQUALITÄT

WEIN, WALD UND WEIDE – LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT IN KLOSTERNEUBURG

8

9

Das Freizeitzentrum Happyland ist dagegen eine vielsei-
tige Freizeiteinrichtung, die mit dem Hallenbad und den 
umfangreichen Sportanlagen sowohl Freizeitsportlerin-
nen und -sportlern, als auch Pro�s ausgezeichnete Be-
dingungen bietet. In den 1970er Jahren errichtet, wurde 
das Happyland 2016 umfassend saniert.

Die Stadt sorgt für die Erhaltung mehrerer Sportplätze als 
Wettkampf-, Breitensport- und Freizeitanlagen, welche 
über das gesamte Gemeindegebiet verteilt sind. Hinzu 
kommen 22 städtische Spielplätze, 24 öffentliche sowie 
7 private, aber öffentlich nutzbare, Parkanlagen, die vor 
allem das Angebot für die wohnungsnahe Erholung er-
gänzen. 

Das entlang von Achsen angeordnete Siedlungsgebiet 
bietet der Bevölkerung darüber hinaus das Privileg, in 
der Regel kurze Wege in die Klosterneuburger Au und 
den Wienerwald als Naherholungsraum zu haben, wo 
viele Wander- und Spazierwege, aber auch Mountain-
bike-Routen zu �nden sind.

Wie in ganz Österreich geht aber auch in Klosterneu-
burg die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft 
zurück. Auswirkungen hat das vor allem für die Offen-
landschaften, die prägend für das Landschaftsbild der 
Stadt sind und hohe naturschutzfachlichen Wert besit-
zen (�J Natur- und Kulturlandschaft als herausragende 
Standortqualität).

Vom Anteil an der Gemeinde�äche hat jedoch der Wald 
mit rund 60 % die größte Bedeutung. Sowohl der Wie-
nerwald als auch der Auwald leisten einen wichtigen 
Beitrag für den Klimaausgleich, die Artenvielfalt und die 
Erholung der Menschen. Wald ist aber auch in Form von 
Nutzwäldern ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Vom teilweisen Rückzug der Landwirtschaft pro�tiert am 
meisten der Wald, der ohne Bewirtschaftung des Men-
schen die Lebensräume in unseren Breiten dominieren 
würde und sich deshalb nicht genutzte Flächen langsam 
wieder zurückholt (natürliche Sukzession).

• Klosterneuburg bietet ein einmaliges Angebot 
an Erholungs- und Freizeitanlagen.

• Über ihre Erholungsfunktion hinaus haben vor 
allem die Parkanlagen und kleineren Grün�ä-

chen für die dichter bebauten Stadtteile eine 
wichtige kleinklimatische Ausgleichsfunktion. 
Beides ist für die Lebensqualität in der Stadt von 
unersetzbarem Wert und sollte allen Bewohne-
rinnen und Bewohnern der Stadt bewusst sein.

Schlussfolgerung Freizeit und Erholung
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Die Leistungen der öffentlichen Hand in einer Stadt sind 
vielseitig und werden in einigen Fällen von privaten An-
bietern ergänzt.

Die Ausstattung mit Kindergarten- und Volksschulplät-
zen ist in der Gemeinde sehr gut. Bedarf besteht im 
Bereich der Kleinkinderbetreuung, wo alle verfügbaren 
Plätze derzeit ausgelastet sind. Als Allgemeinbildende 
Höhere Schule wird lediglich das Bundesgymnasium 
und Bundesrealgymnasium geführt, was zu sehr hohen 
Schülerzahlen am Standort führt. Im Schuljahr 2019/20 
wurde ein privat geführtes Gymnasium eröffnet.

Mit dem Landesklinikum Klosterneuburg und rund 120 
niedergelassenen Ärzten bietet die Stadt ein dichtes 
Netz im Bereich der Gesundheitseinrichtungen. Sowohl 
bei Allgemeinmedizinern mit Kassenvertrag als auch bei 
Apotheken liegt die Stadt unter den Schwellenwerten von 
Patienten je Einrichtung. Die Versorgung ist hier dem-
nach sehr gut. Die Alten- und P�egeversorgung wird 
vom Land Niederösterreich und mehreren privaten Ein-
richtungen sichergestellt. Es besteht ein P�egewohnhaus 
(betreutes Wohnen) sowie mehrere Alten- und P�egehei-
me.

Besonderen Stellenwert haben in der Stadt die Kultur-
einrichtungen, wobei das Stift Klosterneuburg aufgrund 
seiner reichhaltigen Geschichte eine besondere Position 
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einnimmt. Hinzu kommt ein vielfältiges kulturelles Ange-
bot an den unterschiedlichen Ausstellungs- und Veran-
staltungsorten. Einzig das Museum der Sammlung Essl 
ist seit dem Jahr 2016 nicht mehr in Betrieb.

Die Wasserversorgung der Stadt ist durch Brunnen und 
Sammelstellen für das gewonnene Trinkwasser gesi-
chert. Das Leitungsnetz ist aufgrund der laufenden sorg-
fältigen Wartung in einem ausgezeichneten Zustand. Zur 
Absicherung der eigenständigen Versorgung ist der Be-
trieb eines weiteren Brunnens in der Klosterneuburger 
Au in Vorbereitung.

Gleichermaßen ist die Infrastruktur der Abwasserbe-
seitigung auch langfristig mit ausreichenden Reserven 
versehen. Die Anschlussdichte beträgt bereits 90 %, bis 
zum Jahr 2030 ist die vollständige Abwasserentsorgung 
über das Kanalnetz der Stadt durch weitere Ausbaumaß-
nahmen vorgesehen.

Im Rahmen der Bemühungen um eine nachhaltige Ener-
gieversorgung der Klosterneuburger Haushalte errichtet 
die Stadt gemeinsam mit der EVN Wärme GmbH derzeit 
ein Fernwärmenetz über eine Länge von etwa 16 km, 
an das öffentliche Gebäude, Betriebe und etwa 10.000 
Haushalte angeschlossen werden. Es ist das Ziel, mit die-
ser Maßnahme rund 14.000 t CO

2 jährlich einzusparen.

• Bildung ist das Thema der Zukunft. Das Niveau 
der Bildungseinrichtungen ist daher immer an 
aktuelle Erfordernisse, beispielweise Digitalisie-
rung, anzupassen.

• Die Versorgung der Stadt mit Gesundheitsein-
richtungen ist sehr gut. Aufgrund des demogra-
�schen Wandels (�J Klosterneuburg als Teil der 
Welt – aktuelle Megatrends) gilt es, die Qualität 
dieser Einrichtungen zu erhalten und auf die 
bevorstehende Altersstruktur der Bevölkerung 
vorzubereiten.

• Kultureinrichtungen und Veranstaltungen sind 
in der Stadt vorhanden – eine Vernetzung der 
Künstlerinnen und Künstler könnte neue Impul-
se bringen!

• Der reibungslose Betrieb der technischen Infra-
struktur hat in der Stadt einen hohen Stellen-
wert. Demnach sind in diesem Bereich für die 
Stadtentwicklung keine Engpässe zu erwarten.

• Besonderes Engagement zeigt die Stadt mit der 
Errichtung des Fernwärmenetzes als Zeichen 
für komfortable Versorgung und hohe Umwelt-
qualität.

Schlussfolgerung soziale und technische Infrastruktur

• Rund 68 % des Gemeindegebietes sind land- 
und forstwirtschaftlich genutzt. Daraus ergibt 
sich die große Bedeutung für das Landschafts-
bild der Stadt. 

• Sowohl Land- als auch Forstwirtschaft sind be-
deutende Wirtschaftsfaktoren, die es zu erhal-
ten gilt, da sie, vor allem der Weinbau, für die 
Stadt seit Jahrhunderten identitätsstiftend sind.

Schlussfolgerung Land- und Forstwirtschaft




